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Allgemeine Einkaufsbedingungen für Liefe-

rungen und Leistungen an die Syntegon 

Packaging Systems AG und die Syntegon 

Technology Services AG  
 
(September 2023) 
 

1 Geltungsbereich 

1.1 Bestellungen von Syntegon Packaging Systems AG 

und Syntegon Technology Services AG (je einzeln „Syn-

tegon“) bei Lieferanten („Lieferant“) beruhen ausschliesslich 

auf diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen, soweit die Be-

stellung keine abweichende Regelung enthält.  

1.2 Jegliche Bedingungen des Lieferanten werden nicht 

Vertragsbestandteil, auch dann nicht, wenn diese Syntegon 

vor oder nach einer Bestellung zur Kenntnis gebracht wurden 

(z.B. mit einem Angebot oder einer Bestellbestätigung). Allge-

meine Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden einzig 

dann Vertragsbestandteil, wenn Syntegon ihnen ausdrücklich 

schriftlich zugestimmt hat 

2 Vertragsabschluss 

2.1 Offerten, Bestellungen, Lieferbestätigungen und Lie-

ferabrufe sowie Änderungen und Ergänzungen dazu müssen 

schriftlich, inkl. E-Mail, erfolgen. Mündliche Vereinbarungen 

bedürfen der schriftlichen (inkl. E-Mail) Bestätigung.  

2.2 Nimmt der Lieferant eine Bestellung nicht innerhalb 

von drei Arbeitstagen (am Sitz von Syntegon) seit Zugang an, 

so ist Syntegon berechtigt, die Bestellung jederzeit ohne An-

gabe von Gründen und ohne Schadenersatzfolge zu widerru-

fen.  

2.3 Haben Syntegon und der Lieferant einen Mengen- 

oder Wertkontrakt vereinbart, kann Syntegon jederzeit durch 

schriftliche Erklärung Lieferungen abrufen. Lediglich zu Infor-

mationszwecken hat der Lieferant Syntegon den Abruf unver-

züglich, jedoch innert drei Arbeitstagen (am Sitz von Syn-

tegon) seit Zugang, zu bestätigen.  

2.4 Unabhängig davon, ob eine Bestellung erfolgt oder 

nicht, werden keine Vergütungen oder Entschädigungen für 

den Offertprozess, insbesondere Kostenvoranschläge, ge-

währt, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes verein-

bart.  

2.5 Syntegon kann jederzeit Änderungen der Bestellung 

verlangen. Der Lieferant hat in diesen Fällen Syntegon innert 

angemessener Frist mitzuteilen, ob die Änderung möglich ist 

und welche Auswirkungen sie auf Preise und Liefertermine 

hat.

 

3 Preise, Versand und Verpackung 

3.1 Syntegon vergütet Lieferungen und Leistungen aus-

schliesslich zu Festpreisen oder nach Aufwand. Sofern nichts 

anders ausdrücklich geregelt ist, vergütet Syntegon zu Fest-

preisen. 

3.2 Bei Festpreisen erfolgt die Leistungserbringung zu ei-

nem im Voraus festgelegen Festpreis, unabhängig vom tat-

sächlich beim Lieferanten anfallenden Aufwand. Nachforde-

rungen aller Art sind ausgeschlossen. Reisekosten und Spe-

sen sind im Festpreis enthalten.  

3.3 Erfolgt die Vergütung nach Aufwand, erfolgt die Ver-

gütung nach dem tatsächlich angefallenen Arbeitsaufwand zu 

den in der Bestellung festgelegten Vergütungsätzen. In der 

Vergütung sind sämtliche Reisekosten und Spesen enthalten. 

Reisezeiten des Lieferanten zum oder vom Ort der Leistungs-

erbringung gelten nicht als Arbeitszeit. Soweit nicht schriftlich 

und ausdrücklich abweichend vereinbart, stellt die in der Be-

stellung vorgesehene Auftragssumme den Maximalbetrag der 

von Syntegon zu zahlenden Vergütung dar. Der Lieferant 

muss Syntegon unverzüglich darauf hinweisen, wenn die Ver-

gütung diesen Maximalbetrag voraussichtlich überschreitet. 

Einen den Maximalbetrag überschreitenden Vergütungsan-

spruch hat der Lieferant nur, wenn Syntegon hierfür eine zu-

sätzliche schriftliche Beauftragung erteilt. 

3.4 Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage 

übernommen, trägt der Lieferant alle erforderlichen Aufwen-

dungen wie beispielsweise Reisekosten, Bereitstellung des 

Werkzeugs sowie Auslösungen. 

3.5 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verste-

hen sich die Preise geliefert benannter Ort (DAP gemäss In-

coterms® 2020), einschliesslich Verpackung. Die Mehrwert-

steuer ist darin nicht enthalten.  

3.6 Die Gefahr jeder Verschlechterung, einschliesslich 

des zufälligen Untergangs, bleibt bei einer Lieferung bis zur 

Ablieferung an den benannten Ort und bei einer Leistung bis 

zur Abnahme durch Syntegon beim Lieferanten. 

4 Liefertermine und Lieferverzug 

4.1 Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Massge-

bend für die Einhaltung von Lieferterminen oder Lieferfristen 

ist der Eingang der Ware bei Syntegon bzw. an dem von Syn-

tegon benannten Ort.
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4.2 Kann ein vereinbarter Liefertermin oder -frist voraus-

sichtlich nicht eingehalten werden, ist der Lieferant verpflich-

tet, Syntegon unverzüglich über die Verzögerung sowie die 

voraussichtliche Dauer der Verspätung schriftlich zu benach-

richtigen. 

4.3 Sofern der Lieferant die Lieferung oder Leistung nicht 

termin- oder fristgerecht ausführt, befindet er sich ohne Mah-

nung von Syntegon in Verzug, hat sämtliche Verzugsschäden 

zu ersetzen und haftet auch für Zufall. Die Annahme der ver-

späteten Lieferung oder Leistung hat keinen Verzicht auf Er-

satzansprüche zur Folge.  

5 Lieferung  

5.1 Syntegon behält sich vor, Lieferungen mit mangelhaf-

ter Verpackung, Markierung oder Dokumentation sowie nicht 

schriftlich vereinbarte Teil- oder Vorauslieferungen zurückzu-

weisen oder sie entgegenzunehmen und bis zur ordentlichen 

Vertragserfüllung auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zu 

lagern. 

5.2 Soweit nicht in den Einkaufsbedingungen für den 

Kauf von Produkten bezüglich Free and Open Source Soft-

ware (einsehbar unter https://www.syn-

tegon.com/hubfs/02_downloads/Supply-

Chain/A2056_AGB_FOSS.pdf) abweichend geregelt, erhält 

Syntegon an Software, die zum Produktlieferumfang gehört, 

mit der Lieferung einfache, zeitlich und örtlich unbeschränkte 

Nutzungsrechte. Die zulässige Nutzung umfasst insbeson-

dere die Vervielfältigung, das Laden und Ablaufenlassen der 

Software. Umfasst ist auch die Unterlizenzierung oder jede 

sonstige Form der Weitergabe der Software an Syntegon ver-

bundenen Unternehmen sowie an Subunternehmer, die mit 

der Fertigung von Syntegon‘s Produkte betraut sind und in 

diesem Zusammenhang ein Recht zur Nutzung der Software 

benötigen. Die zulässige Nutzung umfasst ferner die Weiter-

gabe der Software als Bestandteil eines Hardwareproduktes 

an Kunden und die Einräumung von Nutzungsrechten hieran, 

soweit dies zur Nutzung der Hardware erforderlich ist. An zur 

Verfügung gestellter Software einschliesslich Dokumentation 

hat Syntegon auch das Recht zur Nutzung mit den vereinbar-

ten Leistungsmerkmalen und in dem für eine vertragsge-

mässe Verwendung des Produkts erforderlichen Umfangs. 

Syntegon darf eine angemessene Anzahl von Sicherungsko-

pien erstellen.

 

5.3 Besteht eine durch den Lieferanten zu erbringende 

Leistung in der Erstellung von Arbeitsergebnissen (z.B. Soft-

ware, Datenbanken, Texte, graphische Darstellung, Werke), 

so überträgt der Lieferant hiermit Syntegon unentgeltlich 

sämtliche Rechte wie insbesondere Urheber- und/oder Pat-

entrechte (gesamthaft "Immaterialgüterrechte") sowie alle an-

deren Rechte, einschliesslich des Rechts zur umfassenden 

kommerziellen Verwertung, an den für Syntegon erstellten Ar-

beitsergebnissen, unabhängig davon, ob der Lieferant diese 

allein, mit Dritten wie Subunternehmer oder in Zusammenar-

beit mit Mitarbeitern von Syntegon entwickelt und/oder ge-

schrieben oder bearbeitet hat (gesamthaft "Nutzungsrechte"). 

Soweit eine Übertragung hinsichtlich einzelner Teilrechte ge-

setzlich nicht möglich oder zulässig sein sollte, verzichtet der 

Lieferant unwiderruflich auf die Ausübung oder Geltendma-

chung der entsprechenden Teilrechte. Auf erstes Verlangen 

hin nimmt der Lieferant sämtliche notwendigen Handlungen 

vor und gibt sämtliche Erklärungen ab, um die Übertragung 

der Immaterialgüterrechte und/oder Nutzungsrechte zu voll-

ziehen oder zu dokumentieren. 

6 Abnahme und Mängelbeseitigung 

6.1 Für Stückzahlen, Gewichte und Masse sind die von 

Syntegon bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte 

massgebend. 

6.2 Die Abnahme erfolgt entweder nach der Ablieferung 

bei Syntegon oder am genannten Ort oder nach Inbetrieb-

nahme. Massgeblich ist der spätere Zeitpunkt. Die vollstän-

dige oder teilweise Bezahlung der Lieferung oder Leistung gilt 

nicht als Abnahme. Der Lieferant verzichtet unwiderruflich auf 

die Einwendung, Syntegon habe ihre Prüfobliegenheit zu spät 

ausgeübt. 

6.3 Der Lieferant hat während der gesetzlichen Gewähr-

leistungsfrist gerügte Mängel der Lieferung oder Leistung un-

verzüglich nach Wahl von Syntegon unentgeltlich durch 

Nachbesserung (z.B. Reparatur) oder durch Austausch der 

mangelhaften Teile bei Syntegon oder am benannten Ort zu 

beseitigen. Sofern der Lieferant es unterlässt, Mängel unver-

züglich zu beseitigen oder eine Notfallsituation besteht, so ist 

Syntegon berechtigt, die Mängel auf Kosten und Gefahr des 

Lieferanten selbst zu beseitigen oder, ohne vorgängig den 

Lieferanten darüber zu informieren und ihm die Gelegenheit 

für die Mangelbeseitigung einzuräumen, durch Dritte beseiti-

gen zu lassen. Die gesetzlichen Ansprüche, insbesondere 

Ansprüche auf Wandlung, Minderung, Ersatzlieferung 

und/oder Schadenersatz, bleiben von dieser Regelung unbe-

rührt.

https://www.syntegon.com/hubfs/02_downloads/Supply-Chain/A2056_AGB_FOSS.pdf
https://www.syntegon.com/hubfs/02_downloads/Supply-Chain/A2056_AGB_FOSS.pdf
https://www.syntegon.com/hubfs/02_downloads/Supply-Chain/A2056_AGB_FOSS.pdf
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7 Höhere Gewalt 

7.1 Höhere Gewalt, unverschuldete Betriebsstörungen, 

Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Massnahmen und 

sonstige unvorhergesehene, unabwendbare und schwerwie-

gende Ereignisse befreien die Vertragsparteien für die Dauer 

der Störung im Umfang ihrer Wirkung von der Leistungs-

pflicht. Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, im Rahmen 

des Zumutbaren sich gegenseitig umgehend die erforderli-

chen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen nach 

Treu und Glauben den veränderten Verhältnissen anzupas-

sen. 

7.2 Syntegon ist von der Verpflichtung zur Abnahme der 

bestellten Lieferung bzw. Leistung befreit und zum Vertrags-

rücktritt berechtigt, wenn die Lieferung bzw. Leistung wegen 

den unter Art. 7.1 genannten Störungen nicht mehr vertretbar, 

für Syntegon nutzlos ist/geworden ist oder nach Ablauf einer 

Frist von zwei Monaten seit Eintritt der Störung. 

8 Rechnungsstellung und Zahlungsmodalitäten 

8.1 Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung unter An-

gabe der Rechnungsnummer und sonstiger Zuordnungs-

merkmale wie Bestellnummer an die jeweils aufgedruckte Ad-

resse zu richten. Rechnungen sind Syntegon separat von der 

Lieferung zuzustellen. 

8.2 Bei Vergütung nach Aufwand ist die Rechnung auf 

Basis des effektiv geleisteten und nachgewiesenen Aufwands 

gemäss den von Syntegon genehmigten Rapporten und unter 

Berücksichtigung des Maximalbetrags zu stellen. In den 

Rapporten sind die Mitarbeitenden des Lieferanten, Arbeits-

tage, gearbeitete Stunden und getätigte Verrichtungen detail-

liert auszuweisen. 

8.3 Sind ausnahmsweise Reisekosten oder Spesen zu-

rückzuerstatten, wozu Syntegon vorab ausdrücklich und 

schriftlich zuzustimmen hat, sind der Abrechnung Originalbe-

lege beizulegen.  

8.4 Die Zahlungsfrist beträgt 60 Tage nach Erhalt der 

Rechnung. 

8.5 Bei verspäteter oder fehlerhafter Lieferung oder Leis-

tung ist Syntegon berechtigt, die Zahlung bis zur ordnungsge-

mässen Lieferung oder Leistung zurückzubehalten.  

8.6 Unter Vorbehalt von Art. 8.5 gerät Syntegon erst 

durch Mahnung und Nachfristansetzung durch den Lieferan-

ten in Verzug. Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forde-

rung gegenüber Syntegon abzutreten oder durch Dritte ein-

ziehen zu lassen.

 

9 Gewährleistung und Schadloshaltung 

9.1 Der Lieferant sichert zu, dass sämtliche seine Liefe-

rungen und alle von ihm erbrachten Leistungen dem neusten 

Stand der Technik, den vereinbarten Spezifikationen und den 

einschlägigen rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Fer-

ner sichert der Lieferant zu, dass die Lieferung fachgerecht 

aus hochwertigem Material hergestellt wurde, marktfähig und 

fehlerfrei ist und dass die Lieferung und Leistung für den vor-

gesehenen Verwendungszweck geeignet und ausreichend 

ist. Umfasst die vereinbarte Lieferung Bescheinigungen, Prüf-

berichte oder ähnliche Dokumente, so gelten die darin enthal-

tenen Daten als gewährleistete Eigenschaften, selbst wenn 

derartige Bescheinigungen usw. von Subunternehmern des 

Lieferanten stammen. 

9.2 Der Lieferant gewährleistet die vollständige Rückver-

folgbarkeit der Lieferungen sowie deren Komponenten und 

Bestandteile und verpflichtet sich, Syntegon auf Verlangen 

hin entsprechende Beschaffungs- und Herkunftszeugnisse 

auszuhändigen.  

9.3 Sind Arbeitsergebnisse geschuldet, so gewährleistet 

der Lieferant, dass die Arbeitsergebnisse frei von Mängeln 

sind.  

9.4 Der Lieferant hat Syntegon auf erstes Verlangen hin 

vollumfänglich, inkl. angemessene Kosten eines Rechtsver-

treters nach Wahl von Syntegon, von sämtlichen Ansprüchen 

Dritter schadlos zu stellen, die Syntegon wegen Verletzung 

von Rechten Dritter, Verletzung von anwendbaren Gesetzen, 

Sicherheitsvorschriften oder aufgrund von Produkthaftpflicht-

bestimmungen im Zusammenhang mit seiner Lieferung oder 

Leistung entstehen. Zusätzlich wird der Lieferant Syntegon 

auf erstes Verlangen unverzüglich die für die Verteidigung ge-

gen derartige Ansprüche Dritter benötigten Informationen und 

Dokumente zu seinen Leistungen übergeben.
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10 Ausführung von Arbeiten bei Syntegon 

10.1 Der Lieferant, der in Erfüllung des Vertrages Arbeiten 

im Werkgelände von Syntegon ausführt, hat die geltenden 

Gesetze und Vorschriften sowie betrieblichen Regelungen 

von Syntegon einzuhalten. Der Lieferant ist verpflichtet, einen 

Verantwortlichen für die Auftragserledigung zu benennen, der 

die Aufsichts- und Kontrollpflicht sicherstellt. Der Verantwort-

liche des Lieferanten ist verpflichtet, vor Ausführung der Ar-

beiten Syntegon’s betriebliche Regelungen anzufordern und 

geeignete Schutzmassnahmen zu treffen und Syntegon und 

betroffene Dritte über gegenseitige Gefährdungen zu infor-

mieren und abzustimmen. Der Lieferant ist für die Unterwei-

sung und Sicherheit seiner Mitarbeiter und beauftragten Sub-

unternehmern sowie für die Sicherung von Gefahrenquellen 

gegenüber Dritten verantwortlich. Der Lieferant darf nur fach-

lich ausreichend qualifizierte Mitarbeiter und betriebssichere 

Arbeitsmittel im Werksgelände einsetzen. Unfälle, die sich auf 

dem Werksgelände ereignen, sind Syntegon sofort zu mel-

den. 

11 Geheimhaltung und Eigentum an Unterlagen 

11.1 Die Parteien behandeln sämtliche, von der anderen 

Partei erhaltenen vertraulichen Informationen streng vertrau-

lich und verpflichten sich, diese ohne vorherige ausdrückliche 

schriftliche Genehmigung der offenlegenden Partei Dritten 

weder direkt noch indirekt mitzuteilen, zugänglich zu machen 

oder weiterzugeben.  

11.2 Alle dem Lieferanten zur Ausführung der Bestellung 

überlassenen Zeichnungen, Pläne, Skizzen und sonstigen 

geschäftlichen oder technischen Informationen sind sorgfältig 

zu behandeln und sind auf Aufforderung oder spätestens mit 

Vollendung des Vertrags unverzüglich und vollständig an 

Syntegon zurückzugeben oder zu vernichten (was Syntegon 

umgehend zu bestätigen ist). Sämtliche Rechte an solchen 

Unterlagen und Informationen verbleiben bei Syntegon. 

11.3 Erzeugnisse, die gemäss von Syntegon entworfenen 

Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen und dergleichen, 

oder nach Syntegon‘s vertraulichen Angaben oder Werkzeu-

gen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten weder selbst ver-

wendet noch Dritten zugänglich gemacht werden. Dies gilt 

sinngemäss auch für unsere Druckaufträge. 

 

12 Exportkontrolle und Zoll 

12.1 Der Lieferant ist verpflichtet, Syntegon über etwaige 

Genehmigungspflichten oder Beschränkungen bei (Re-) Ex-

porten seiner Güter gemäss Schweizer, europäischen, US 

Ausfuhr- und Zollbestimmungen sowie den Ausfuhr- und Zoll-

bestimmungen des Ursprungslandes seiner Güter in seinen 

Geschäftsdokumenten zu unterrichten und für genehmi-

gungspflichtige Güter folgende Informationen rechtzeitig vor 

der ersten Lieferung und unverzüglich bei Änderungen (tech-

nische, gesetzliche Änderungen oder behördliche Feststel-

lungen) an die Adresse eco.bng@syntegon.com zu senden. 

12.2 Der Lieferant ist verpflichtet, die seinem Geschäfts-

modell entsprechend angemessenen Massnahmen zur Si-

cherheit in der Lieferkette im Sinne des WCO SAFE Frame-

work of Standards, zu ergreifen und Syntegon insbesondere 

bei erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung der Bewilligung 

eines Authorized Economic Operators (AEO) zu unterstützen. 

Der Lieferant verpflichtet sich angemessene Nachweise, z. B. 

durch Bewilligungen oder Erklärungen, z.B. Sicherheitserklä-

rungen, Erklärungen im Rahmen von C-TPAT oder ähnlicher 

Programme zu erbringen. Syntegon oder von Syntegon be-

auftragter Dritter sind berechtigt, die Nachweise des Lieferan-

ten gemäss dieses Absatzes auch in den Räumlichkeiten des 

Lieferanten zu überprüfen. 

12.3 Ferner sichert der Lieferant zu, für Warenlieferungen 

aus einem Freihandelsabkommens-/Präferenzabkommens-

land den jeweilig vorgeschriebenen Ursprungsnachweis bei-

zufügen. Der handelspolitische Ursprung ist auf der jeweiligen 

Handelsrechnung anzugeben und bei Bedarf ist ein Ur-

sprungszeugnis auszustellen. Änderungen des Warenur-

sprungs sind Syntegon unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  

13  Compliance 

13.1 Der Lieferant verpflichtet sich, die Anforderungen aus 

dem Verhaltenskodex für Geschäftspartner (einsehbar unter 
https://www.syntegon.com/hubfs/05_website/Content/4-
About-us/2-Company-Profile/03-Corporate-Governance/Syn-
tegon_Code-of-Conduct-for-Business-Partners_de.pdf) be-

achten.  

mailto:eco.bng@syntegon.com
https://www.syntegon.com/hubfs/05_website/Content/4-About-us/2-Company-Profile/03-Corporate-Governance/Syntegon_Code-of-Conduct-for-Business-Partners_de.pdf
https://www.syntegon.com/hubfs/05_website/Content/4-About-us/2-Company-Profile/03-Corporate-Governance/Syntegon_Code-of-Conduct-for-Business-Partners_de.pdf
https://www.syntegon.com/hubfs/05_website/Content/4-About-us/2-Company-Profile/03-Corporate-Governance/Syntegon_Code-of-Conduct-for-Business-Partners_de.pdf
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13.2 Der Lieferant verpflichtet sich, innerhalb der Ge-

schäftsverbindung mit Syntegon weder im geschäftlichen 

Verkehr noch im Umgang mit Amtsträgern Vorteile anzubie-

ten oder zu gewähren bzw. zu fordern oder anzunehmen, die 

gegen geltende Antikorruptionsvorschriften verstossen. 

13.3 Der Lieferant verpflichtet sich, innerhalb der Ge-

schäftsverbindung mit Syntegon keine Vereinbarungen oder 

aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen mit Dritten zu 

treffen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfäl-

schung des Wettbewerbs gemäss den geltenden Kartell-

rechtsvorschriften bezwecken oder bewirken.  

13.4 Der Lieferant verpflichtet sich zur jederzeitigen Ein-

haltung des Datenschutzes gemäss geltendem Schweizer 

Datenschutzrecht sowie der EU-Datenschutzgrundverord-

nung, soweit diese Anwendung findet. 

13.5 Der Lieferant wird die jeweiligen gesetzlichen Rege-

lungen zum Umgang mit Mitarbeitern, zur Arbeitssicherheit 

und zum Umweltschutz, insbesondere hinsichtlich der den 

Lieferanten nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Re-

gistrierung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(„REACH-Verordnung“) treffenden Pflichten in Bezug auf die 

Lieferung der Ware und der damit verbundenen Stoffverbote 

für die Herstellung von Erzeugnissen sowie Information und 

Deklaration der in den Erzeugnissen enthaltenen Stoffe 

(bspw. Zurverfügungstellung eines Sicherheitsdatenblattes 

gemäss Artikel 31 REACH-Verordnung, Vornahme der erfor-

derlichen Angaben in der SCIP Datenbank), einhalten und bei 

seinen Tätigkeiten nachteilige Auswirkungen auf Mensch und 

Umwelt bestmöglich verringern. Hierzu wird der Lieferant im 

Rahmen seiner Möglichkeiten ein Managementsystem nach 

ISO 14001 einrichten und weiterentwickeln. Weiter wird der 

Lieferant die Anforderungen aus dem Verhaltenskodex für 

Geschäftspartner (einsehbar im Downloadbereich unter 

https://www.syntegon.com/de/unternehmen/lieferanten-ein-

kauf-und-logistik) und die Grundsätze der Global Compact Ini-

tiative der UN beachten, die im Wesentlichen den Schutz der 

internationalen Menschenrechte, die Abschaffung von 

Zwangs und Kinderarbeit, die Beseitigung von Diskriminie-

rung bei Einstellung und Beschäftigung, sowie die Verantwor-

tung für die Umwelt betreffen (www.unglobalcompact.org).

Der Lieferant stellt sicher, dass sämtliche Konfliktmineralien 

(„3TG-Mineralien“) in an Syntegon gelieferten Produkten und 

Materialien aus konfliktfreien Quellen stammen und die gel-

tenden gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Der 

Lieferant verpflichtet sich darüber hinaus, Syntegon über eine 

mögliche Belieferung mit 3TG-Mineralien auf schriftliches An-

fordern jederzeit unverzüglich Bericht zu erstatten. Der Be-

richt soll per E-Mail an folgende Adresse gesandt werden, 

kann aber auch schriftlich eingereicht werden: material.decla-

ration@syntegon.com. Er muss geeignet sein, Syntegon ein 

Urteil darüber zu erlauben, ob und inwieweit ein Bezug von 

3TG-Mineralien aus Konfliktregionen und nicht zertifizierten 

Minen stattfindet." 

13.6 Bei einem Verdacht eines Verstosses gegen die Ver-

pflichtungen gemäss diesem Artikel hat der Lieferant mögli-

che Verstösse unverzüglich aufzuklären und Syntegon über 

die erfolgten Aufklärungsmassnahmen zu informieren und in 

begründeten Fällen die betroffene Lieferkette offenzulegen. 

Erweist sich der Verdacht als begründet, muss der Lieferant 

Syntegon innerhalb einer angemessenen Frist darüber infor-

mieren, welche unternehmensinternen Massnahmen er un-

ternommen hat, um zukünftige Verstösse zu verhindern. 

Kommt der Lieferant diesen Pflichten nicht innerhalb einer an-

gemessenen Frist nach, behält sich Syntegon das Recht vor, 

Verträgen mit dem Lieferanten zurückzutreten oder diese mit 

sofortiger Wirkung zu kündigen.  

14 Subunternehmer 

14.1 Der Lieferant hat die Lieferung und Leistung grund-

sätzlich persönlich auszuführen. Auf erstes Verlangen hin hat 

der Lieferant unverzüglich sämtliche in Bezug auf die Liefe-

rung oder Leistung beigezogene Subunternehmer bekannt zu 

geben. Der Lieferant haftet für das Verhalten seiner Subun-

ternehmer wie für sein eigenes.  

15 Allgemeine Bestimmungen 

15.1 Sollte eine Bestimmung diesen Allgemeinen Ein-

kaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben 

sämtliche anderen Bestimmungen hiervon unberührt. Die 

Parteien sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch 

eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 

Regelung zu ersetzen. 

15.2 Sofern nicht ausdrücklich anders in diesen Allgemei-

nen Einkaufsbedingungen geregelt, bedeutet Schriftlichkeit 

eigenhändige Unterschrift.  

15.3 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschliesslich 

Schweizer Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und 

des UN-Kaufrechts (CISG). Für Streitigkeiten ist das ordentli-

che Gericht am jeweiligen Sitz von Syntegon zuständig. Syn-

tegon behält sich das Recht vor, den Lieferanten an dessen 

Sitz zu verklagen.  

https://www.syntegon.com/de/unternehmen/lieferanten-einkauf-und-logistik
https://www.syntegon.com/de/unternehmen/lieferanten-einkauf-und-logistik
http://www.unglobalcompact.org/
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